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Reglement Eiskunstlauf-Bündner Meisterschaften 

 

1. Die Eiskunstlauf-Bündner Meisterschaften werden vom BEV als Veranstalter in Zusammenarbeit 

mit einem ausführenden Eisclub organisiert und durchgeführt. 

 

2. Die Eiskunstlauf-Bündner Meisterschaften werden in einer Eishalle im Kanton Graubünden 

durchgeführt. 

 

3. Der ausführende Club und somit der Durchführungsort wechseln nach Möglichkeit jeweils 

jährlich unter den BEV-Mitgliedern. 

 

4. Ein allfälliges Nichtdurchführen ist dem BEV-Vorstand bis spätestens 30. April des Vorjahres 

schriftlich bekannt zu geben. 

 

5. Kann ein Eisclub den Anlass selbst nicht durchführen, übernimmt stellvertretend der 

nächstfolgende Club die Austragungen.  

 

6. Die BEV-Mitglieder entrichten dem ausführenden Club eine finanzielle Entschädigung von Fr. 

350.- pro Veranstaltung. 

Der BEV überweist dem ausführenden Club zusätzlich 2/3 des kantonalen BM-Beitrags. 

 

7. Ist ein Eisclub neu in der Lage die Veranstaltung auszurichten, meldet er sein Interesse bis 30. 

April des Vorjahres beim BEV an. 

 

8. Die Eiskunstlauf-Bündner Meisterschaften finden nach Absprache zwischen dem BEV mit dem 

Veranstalter in den Monaten Februar - März (spätestens im März) statt.  

 

9. Die schriftliche Anmeldung ist fristgerecht an den BEV einzusenden. Der Anmeldeschluss wird in 

der Ausschreibung publiziert. 

 

10. Der Zeitplan bzw. eine Startliste werden spätestens 14 Tage vor dem Wettkampf auf www.bev-

gr.ch und auf der Homepage des ausführenden Clubs publiziert. 

 

 

 

 

http://www.bev-gr.ch/
http://www.bev-gr.ch/
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11. Eingeladen und berücksichtigt werden Läufer/innen in folgender Reihenfolge: 

a) BEV-Kaderläufer/innen (für sie ist die Teilnahme obligatorisch) 

b) BEV-Clubmitglieder 

c) Schweizer Clubmitglieder 

d) Ausländische Teilnehmer/innen 

 

12. Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Der BEV und der ausführende Club übernehmen keinerlei 

Haftung gegenüber Läufer/innen, Schieds- und Preisrichter, Drittpersonen. 

 

13. Die Durchführungsbestimmungen richten sich grundsätzlich nach den jeweils gültigen 

technischen Bestimmungen der ISU und von SIS. 

 

14. Die Kategorien werden vom BEV mit der Ausschreibung bekanntgegeben. Es werden folgende 

Kategorien definiert: 

 

a. Breitensport (Kinder und Erwachsene) 

b. SIS 

c. Show 

 

15. Die Titel Bündner Meister bzw. Bündner Meisterin werden nur an Mitglieder eines Bündner 

Eisclubs vergeben. Die bestplatzierte/n Läufer/innen eines Bündner Eisclubs pro Kategorie (ab 

Bronze) werden mit dem Titel ausgezeichnet. 

 

16.  Im Breitensport wird nur für die Kategorie Breitensport A (Bronze) ein Bündnermeistertitel 

vergeben.  

 

17. Es finden mehrere Siegerehrungen verteilt über die Wettkampftage statt. Die Zeiten werden vor 

Ort angekündigt (Infowand / Speaker). 

 

18. Jede/r Teilnehmer/in erhält eine Trophäe. Die Bündner Meister erhalten ein Diplom. 

 

19. Der BEV stellt das NJS-Wertungssystem zur Verfügung.   streichen 

 

20. Das Panel wird nach SIS-Richtlinien zusammengestellt. 

  

21. Spätestens nach drei Einlaufgruppen (max. 21 Läuferinnen) findet eine Eisreinigung statt. Die 

Grösse der Einlaufgruppen richtet sich nach den ISU-Reglementen. Verschiedene Kategorien 

können zusammen eingeteilt werden. Max. 7 Läufer/innen pro Einlaufgruppe. 

 

22. Die Ausschreibung erfolgt durch den BEV.  

 

23. Das Startgeld wird vom BEV festgelegt und in der Ausschreibung publiziert. 

 

24. Die Startgebühren sämtlicher Läufer/innen müssen vorab an den BEV überwiesen werden. Alle 

Anmeldungen sind verbindlich, d.h. Startgebühren sind auf jeden Fall geschuldet und werden 

nicht zurückerstattet. 
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25. Sämtliche Einnahmen des Kiosks, Café und Kuchenstand stehen dem ausführenden Club zu. Der 

ausführende Club darf Verkaufsstände an Dritte vermieten (z.B. Fotograf / Eiskunstlaufbedarf). 

Die Standgebühren stehen dem ausführenden Club zu. 

 

26. Informationen zu den Eiskunstlauf Bündner Meisterschaften sowie die Resultate nach dem 

Wettkampf können unter folgendem Link abgerufen werden www.bev-gr.ch  

Der ausführende Club stellt die Wettkampfergebnisse im Anschluss an die Austragung ebenfalls 

auf seine Homepage.  

Überarbeitet und genehmigt an der DV vom 25. Juni 2023 und ersetzt damit die Fassungen von  
2021, 2019 resp. von 2017:  
 
 
 
 
Für den BEV-Vorstand:     …………………………………………………… 
       (Thomas Degen, Präsident) 
 
 

http://www.bev-gr.ch/

